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Sie können nicht einfach nachträglich Leistungen ausschließen oder einen Risikozuschlag
erheben. Der Versicherer kann nicht nach Gutdünken die Vertragsbedingungen ändern. Das
wird er auch nicht. Genau deshalb prüft der Vesicherer ja auf vorververtragliche
Anzeigepflichtverletzung.

Die Öffnungsaktion oder Öffnungsklausel verpflichtet die teilnehmenden privaten
Krankenversicherungen Beamte ohne Leistungsausschluss aufzunehmen mit einem maximalen
Risikozuschlag von 30%. Man hat hierbei 6 Monate nach Verbeamtung auf Widerruf oder nach
Verbeamtung auf Probe Zeit. Der Makler verdient daran nichts. Man kann den Antrag dann
direkt beim Versicherer stellen.

Nur in besonderen Fällen geht dies nicht, bsw. wenn man an einer privaten Ersatzschule in NRW
anfängt und einen beamtenähnlichen Status hat. Bist du ganz normaler Beamter im öffentl.
Dienst, hättest du diese Möglichkeit gehabt. Nun hast du diese Möglichkeit nicht mehr.

Wenn eine anonyme Voranfrage ohne Erfolg bleibt, sollte ein guter Makler dich auf diese
Möglichkeit hinweisen.
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